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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1985

Norm

DSt 1872 §28 Abs1 litb

Rechtssatz

Extensive Interpretation: Ein Mitglied des Disziplinarrates, das den Anzeiger im fraglichen Zeitpunkt als Rechtsanwalt -

wenn auch in einer anderen Sache als im gegenständlichen Disziplinarverfahren - vertritt, darf nicht gleichzeitig über

die Anzeige seines Klienten entscheiden.
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